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Verfolgung von Ordnungswidr igkeiten gemäß § 28 OWG geahndet 

werden können, grundsätzl ich nicht die Wahrnehmung der Befug

nisse des VP-Gesetzes als Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Das ha 

zur Folge, daß offensicht l ich geringfügige rechtswidr ige Hand

lungen grundsätzl ich weder die Grundlage für die Anlaßgestal

tung gemäß § 92 StPO für die strafprozessuale Verdachtshinweis 

Prüfung noch für die Sachverhaltsklärung gemäß § 12 VP-Gesetz 

sein können. Derart ige geringfügige rechtswidr ige Handlungen 

besitzen in der Regel nicht die für die Wahrnehmung der Be

fugnisse erforderl iche Qual i tät  einer Gefahr.

So begründet z.  B. die Übertretung der Straßenverkehrsordnung 

unter den al lgemeinen Bedingungen des Straßenverkehrs -  auch 

wenn hierdurch Personen und Sachwerte gefährdet werden- grund

sätzl ich weder die Unumgängl ichkeit  einer Gefahrenabwehr in 

Form einer Sachverhaltsklärung nach dem VP-Gesetz noch die 

sachl iche Zuständigkeit  der Diensteinheiten der Linie IX des 

MfS.

Das Erfordernis des Vorl iegens der Unumgängl ichkeit  hat aber 

auch für den Zeitraum Konsequenzen, in welchem nach Beendi

gung des störenden oder gefährdenden Ereignisses z. B. einer 

Zusammenrottung von Personen noch verpf l ichtet s ind, Auskunft  

zu geben und damit eine Befragung im Rahmen der Sachverhalts

klärung zu dulden.

Hierzu ist  festzustel len, daß für die Sachverhaltsklärung ge

nau wie für al le anderen Befugnisse des VP-Gesetzes,[die des 

§ 15 können an dieser Stel le unberücksicht igt  bleiben^ verbal 

keine Fristenregelungen im Sinne von straf recht l ichen oder 

andersrecht l iehen "Verjährungsfr isten" bestehen. Die Befug

nisse können so lange wahrgenommen werden, wie das zur Abwehr 

einer unmittelbaren konkreten Gefahr unumgängl ich ist .  Nach 

Beendigung einer Gefahr ist  die Wahrnehmung der Befugnis 

Sachver 'haltsklärung nur noch zur Feststel lung von weiterwir

kenden und damit von Ursachen und Bedingungen für neue Ge-


